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Kurz informiert

	▶ Gemeinnützigkeitsrecht
fachbeitrag in DStr: experten fordern umfassende reformen

| „Es ist an der Zeit, endlich einmal mehr als einen Schritt zurückzutreten 
und über kleinteilige Änderungen hinaus grundlegende Pfadabhängigkei-
ten zugunsten neuer Lösungen aufzubrechen“. So lautet der letzte Satz ei-
nes elf-seitigen Beitrags der Gemeinnützigkeitsexperten Dr. Christian 
Kirchhain und Prof. Dr. Sebastian Unger in der Fachzeitschrift „Deutsches 
Steuerrecht“ (Ausgabe 24/23). |

Konkreten Reformbedarf im Gemeinnützigkeitsrecht sehen Unger und Kirch-
hain praktisch an allen Ecken und Enden. Sie gliedern ihren Beitrag (und zu-
gehörige Reformvorschläge) in die vier Themengebiete „steuerbegünstigte 
Zwecke“, „steuerbegünstigtes Handeln“, „wirtschaftliche Betätigung“ sowie 
„punktuelle Reformoptionen“.

 ↘ WEITERFÜHRENDER HINWEIS

• Den zitierten Beitrag „Mehr Fortschritt wagen – was der Gesetzgeber im Gemeinnützig-
keitsrecht reformieren sollte“ finden Sie auf www.iww.de/s8320.
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	▶ Vereinsrecht
mitgliedschaftliche Arbeitspflichten: Arbeitsschutzrecht beachten

| Auch wenn Arbeitsleistungen in Vereinen aufgrund einer mitgliedschaft-
lichen Verpflichtung erbracht werden, dürfen arbeitsrechtliche Schutzbe-
stimmungen nicht umgangen werden. Das hat das OLG Schleswig-Holstein 
klargestellt. |

Im konkreten Fall hatte ein Verein für Kanalsteurer auf dem Nord-Ostsee-Ka-
nal die von der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes einge-
zogenen Entgelte für die Kanalsteurer an seine Mitglieder ausgeschüttet. Der 
Verein änderte seine Satzungsklausel zur Vergütung der Kanalsteurer dahin-
gehend, dass eine bestimmte Gehaltsgruppe den Verdienst um 30 Prozent ge-
kürzt bekam. Dagegen klagte ein Mitglied und bekam vor dem OLG Recht. Der 
Beschluss der Mitgliederversammlung habe die schutzwürdigen Belange des 
Mitglieds unangemessen beeinträchtigt. Er habe gegen § 242 BGB (Grundsatz 
von Treu und Glauben) verstoßen. Der Verein umging zudem zwingende ar-
beitsrechtliche Vorschriften. Wäre das Mitglied aufgrund eines Arbeitsvertrags 
und nicht aufgrund der Vereinsmitgliedschaft tätig geworden, wäre es vor einer 
einseitigen Gehaltskürzung geschützt gewesen. Der Verein hätte die Vergütung 
lediglich im Rahmen einer Änderungskündigung – mit gesetzlichen Mindest-
kündigungsfristen nach § 622 BGB – kürzen können (OLG Schleswig-Holstein, 
Urteil vom 15.02.2023, Az. 9 U 127/22, Abruf-Nr. 235976).

PrAXiStiPP | Satzungen sehen in der Regel keine vergüteten Arbeitspflichten 
vor. Grundsätzlich wäre das aber vereinsrechtlich zulässig. Für Leistungen, die 
im Rahmen einzelvertraglicher Verpflichtungen erbracht werden, gilt dagegen 
ohnehin Arbeitsrecht – wenn sie nicht lediglich ganz geringfügig vergütet und 
damit „ehrenamtlich“ erbracht werden.
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